Baudirektion
Kanton Zurich ARV, 899 /2000

VERFUGUNG

vom 14. Juli 2000

Diibendorf. Privater Gestaltungsplan Hiisler

Genehmigung (§ 2 lit. b PBG)

Am 8. Mai 2000 stimmte der Gemeinderat der Stadt Diibendorf dem privaten Ge-
staltungsplan Hiisler zu. Das Referendum gegen diesen Beschluss wurde nicht ergriffen.
Gegen diesen Beschluss wurde gemiss Rechtskraftbescheinigung der Kanzlei der Bau-
rekurskommissionen vom 26. Juni 2000 kein Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom
3. Juli 2000 ersucht der Stadtrat Diibendorf um Genehmigung der Vorlage.

Das Areal Hiisler liegt zwischen verschiedenen schutzwiirdigen Gebéduden an der Bahn-
hofstrasse. Es ist der Kernzone 1 zugewiesen. Aufgrund der heiklen stddtebaulichen
Situation hat sich der Grundeigentiimer fiir die Ausarbeitung eines Gestaltungsplans ent-
schieden. Der vorliegende Gestaltungsplan trigt diesen Umstinden Rechnung und ermog-
licht eine gute Uberbauung.

Die Vorlage ist rechtmissig, zweckmissig und angemessen (§ 5 PBG).

Die Baudirektion verfiigt:

L. Der private Gestaltungsplan Hiisler, dem der Gemeinderat der Stadt Diibendorf am
8. Mai 2000 zugestimmt hat, wird genehmigt.

II.  Der Grundeigentiimerschaft wird fiir die durch die Bearbeitung dieser Verfiigung

entstandenen Aufwendungen separat Rechnung gestellt.
(Zustelladresse: Planpartner AG, Hofstrasse 1, Postfach 8030 Ziirich)

Staatsgebiihr Fr. 540.00
Ausfertigungsgebiihr Fr. 40.00

(Konto 8300.43100000
Total ot 580.00 Auftrag 83120.40.030)




%Baudirektion

Kanton Ziirich Seite 2

III.  Gegen Dispositiv Ziffer II dieser Verfiigung kann innert 30 Tagen, von der Mittei-

lung an gerechnet, beim Regierungsrat schriftlich Rekurs erhoben werden.

IV. Die Stadt Diibendorf wird eingeladen, Dispositiv Ziffer I gemiss §§ 6 und 89 PBG

offentlich bekannt zu machen.

V. Mitteilung an den Stadtrat Diibendorf (fiir sich und zuhanden der beteiligten Grund-
eigentiimer unter Beilage von sechs Dossiers), an die Kanzlei der Baurekurskom-
missionen, an das Tiefbauamt, Planverwaltung, (unter Beilage von je einem Dossier)
und an das Amt fiir Raumordnung und Vermessung (unter Beilage von zweli
Dossiers) sowie an das Dienstleistungszentrum der Baudirektion, Abteilung Finanz-

und Rechnungswesen.

o : ARV Amt fir
Zirich, den 14. Juli 2000 Raumordnung und Vermessung
001266/0Ove/Zst

Fur den Auszug:
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Koordinatenverzeichnis:

Punkt Nr. y
1 689045.30
2 689075.70
3 689052.68
4 689022.53
5 689099.68
6 689071.46
i 689084.05
8 689112.28
9 689109.74
10 689120.51
11 689114.48
12 689110.05
13 689112.86
14 689112.28

X

250322.01

250375.34
250387.87
250334.98
250398.34
250348.82
250341.64
250391.16
250386.71
250396.76
250400.20
250392.43
250385.29
250384.41

Profil Baubereich 1

Schnitt A- A
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14148

21913556

14402

21913442
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max. +449.80 m.u.M. (o.k.)
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max. +444.20 m.0.M. (o.k.)

Parzellengrenze
X
I

Parzellengrenze

X
| ¢ +-0 (435.00 m.i.M.)

min. 12.0m Breite
min. 3.5m lichte H6he

Unterkellerungen

21913628

21913587
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Kanton Zurich
Stadt Dubendorf

Privater Gestaltungsplan
Areal HUsler (Kernzone Bahnhofstrasse)

mit dffentlich-rechtlicher Wirkung geméass PBG § 85

] 4. August 1993
Vorschriften (rev. 7. Dezember 1999)

Die Grundeigentimer: Konkt "'{Tﬁ @rf

Konkursamt, Konkursvertreter

Hugo Holenstein und

Sergio Himmelrich [ //Z/(/I// (/(/I/L Q/H/

Politische Gemeinde Dubendorf

Migros Pensionskasse { 5. Feb. 2000

Nachbar Kat. Nr. 14318:

Winterthur Versicherung

Mit Beschluss Nr. 4¢  des Stadtrates vom 9. 3. 20@0

Namens des Stadtrate
Der Stadtprasident: Der Stadts(cj\lf%ég

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 6 S Zcptoc
Namens des Gemeinderates,

Prasident: DZLS%,
W 4

Von der Baudirektion
genehmigt am }i 4. Juli 2000 BDV Nr. S])AT 1 00

Far die Baudirektion

Planpartner AG 27100/05/91208/Tit. Vorschr.

||| m Raumplanung - Stadtebau - Gestaltung Partner:
Hofstrasse 1 Postfach 8030 Zurich Heinz Beiner
“l “ Tel. 01-250 58 80 Fax 01-250 58 81 Walter Gottschall

E-Mail planpartner @ access.ch Urs Meier
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Zweck

Bestanditeile

Geltungsbereich

Geltendes Recht

A Allgemeine Bestimmungen

Art.1

Der private Gestaltungsplan bezweckt eine architektonisch
und stidtebaulich gut gestaltete Uberbauung des Areals Hiis-
ler sowie die Erginzung der notwendigen Fuss- und
Veloverbindungen. Mit der Uberbauung soll das Stadtzen-
trum aufgewertet und der stddtebauliche Ubergang von der
Kernzone zur benachbarten Zentrumszone geschaffen wer-
den.

Art.2

Der Gestaltungsplan setzt sich aus den nachstehenden Ge-
staltungsplanvorschriften und dem Situationsplan 1:500 zu-
sammen.

Art.3

1 Der private Gestaltungsplan gilt fiir den im Plan 1:500 be-
zeichneten Perimeter und umfasst die Parzellen Nrn.
15944, 15217, Teil von 8449 und Teil von 15945.

2 Die Arealfliche betragt ca. 5152 m®.

3 Die siidlich des Perimeters gelegenen Parzellen Nrn. 669
und 8533 der Stadt Diibendorf werden von der Stadt fiir
die Erweiterung des Platzbereiches und insbesondere zur
Schaffung eines attraktiven und sicheren Spiel- und Erho-
lungsbereiches zur Verfiigung gestellt.

Art. 4

1 Im Perimeter gelten die nachstehenden Vorschriften.
Vorgehendes kantonales Recht und Bundesrecht bleiben
vorbehalten.

2 Soweit der Gestaltungsplan nichts besonderes regelt, gel-
ten die Bestimmungen der kommunalen Bau- und Zo-
nenordnung.

Planpartner AG, Zirich

27100/05/91208/Vorschr.
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Einteilung in Baube-
reiche

Gebdudemantel

Hdéhenkoten

Abweichungen vom
Geb&dudemantel

B Baubereiche

Art.5

Das Gestaltungsplangebiet ist in die Baubereiche 1, 2 und 3
eingeteilt.

Art.6

Der Gebdaudemantel wird durch die im Situationsplan 1:500
eingetragenen Baubereiche und Profile sowie die in den Vor-
schriften aufgefiihrten Hohenkoten bestimmt.

Art.7

1 Innerhalb der Baubereiche diirfen die folgenden Hohen-
koten nicht tiberschritten werden:

- Baubereich 1: 449.80 m.i.M
(teilweise 444.20 m.ii.M gem. Art. 9 Abs.2)

- Baubereich 2: 447.00 m.i.M
- Baubereich 3: 438.00 m.ii.M

2 Die Unterkellerungen diirfen nur mit Bewilligung des
Amtes fiir Wasser, Abfall, Energie und Luft (AWEL) eine
tiefste Kote von 431.45 m.ii.M. (U.K. unterste Geschosse-
bene) unterschreiten.

Art. 8

1 Folgende Gebdude und Gebdudeteile diirfen {iber den ge-
mass Art. 6 bestimmten Gebdudemantel hinausragen:

- Vordacher, Kamine, technisch bedingte Aufbauten,
Briistungen, Gelander und dergleichen;

- Balkone und Erker auf den Westfassaden der Bauberei-
che 1 und 2. Sie durfen die Mantellinien um hochstens
1.2 m tiberragen;

- Balkone auf hochstens einem Drittel der Stidfassaden
und auf hochstens zwei Dritteln der Ostfassaden der
Baubereiche 1 und 2 sowie auf der ganzen Nordfassade
des Baubereiches 2. Sie diirfen die Mantellinien um
hochstens 2.0 m iiberragen;

Planpartner AG, Zirich

27100/05/91208/Vorschr.
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Geschosse

Ausnutzung

- Die oben genannten Balkone sind im Erdgeschoss nicht
zuldssig. Sie diirfen im obersten Geschoss nicht {iber-
deckt werden;

- Die oben genannten Erker sind nur im 1. und im 2.
Obergeschoss zulassig.

2 Ausserhalb der Mantellinien diirfen erstellt werden:

- Unterkellerungen, ausser in dem im Situationsplan be-
zeichneten Griinbereich. Dabei gelten ebenfalls die Be-
stimmungen gemass Art. 7 Abs. 2;

- Gedeckte Aufginge von der unterirdischen Parkie-
rungsanlage;

- Uberdeckungen der Fusswege sowie der Einfahrt in die
unterirdische Parkierung;

- Sammelstellen des Abfuhrwesens;

- Besondere Gebdaude im Sinne von § 273 PBG im Um-
fang von maximal 5% der Arealfliche. Entlang der
westlichen Perimeterbegrenzung diirfen sie bis an die
nachbarliche Grenze gestellt werden.

Art.9
1 Die Geschosszahl ist innerhalb des Gebaudemantels frei.

2 Im Baubereich 1 ist das Gebdude lings der westlichen und
ostlichen Vollgeschossfassade oberhalb einer Hoéhenkote
von 444.20 m.i.M:

- entweder auf min. zwei Drittel der Fassadenldnge um
min. 2.5 m zuriickzusetzen;

- oder darf max. 60% der darunterliegenden Abwicklung
der Vollgeschossfassade betragen.

3 Im Baubereich 2 ist das oberste Geschoss lings der Ostli-
chen Vollgeschossfassade um mind. 2.5 m zuriickzuset-
zen.

Art.10

1 Die Gesamtnutzflaiche (GNF) umfasst alle dem Wohnen,
Arbeiten oder sonst dem dauernden Aufenthalt dienen-
den Rdume mit den dazugehorigen Erschliessungsflichen
und Sanitdrrdiumen in allen Voll-, Dach- und Unterge-
schossen, unter Einschluss der inneren Trennwénde, je-
doch ohne Aussenwandquerschnitte.

Planpartner AG, Zlirich

27100/05/91208/Vorschr.



Vorschriften

Privater Gestaltungsplan Areal Hisler 5

Nutzweise/ Nuzungs-
anteile

Gestaltung

2
3

Die zulédssige GNF betrdgt maximal 6'500 m?.

Fiir die einzelnen Baubereiche sind folgende GNF zulis-
sig:
- Baubereich 1: 4'140 m’

(oberhalb einer Hohenkote von 444.20
m.ii.M max. 1'450 m?)

- Baubereich 2: 2'250 m?
- Baubereich 3: 110 m?

GNEF-Verschiebungen zwischen den Baubereichen sind
zuldssig. Dabei darf die zuldssige GNF eines Baubereichs
um hochstens 1/20 erh6ht werden.

Art.11

1

In den Baubereichen sind Wohnnutzungen und Gemein-
schaftseinrichtungen sowie maéssig storende Gewerbe, La-
den, Dienstleistungs- und Gastgewerbebetriebe zuldssig.
Nicht gestattet sind jedoch geméss Unterhaltungsgewerbe-
gesetz bewilligungspflichtige Unterhaltungsbetriebe.

In den einzelnen Baubereichen muss mindestens der fol-
gende Anteil an der zuldssigen Gesamtnutzfliche fiir
Wohnnutzungen eingehalten werden:

- Baubereich 1: 30 %
- Baubereich 2: 50 %
- Baubereich 3: 0 %

Wohnanteilverschiebungen zwischen den Baubereichen
sind zuldssig. Dabei darf der vorgeschriebene Wohnanteil
eines Baubereiches um hdochstens 1/10 reduziert werden.
Die Wohnnutzung im gesamten Perimeter betrdgt minde-
stens 35% der gesamthaft zuldssigen Gesamtnutzflache.
Hotelzimmer werden der Wohnnutzung angerechnet.

Art.12

Bauten, Anlagen und Umgebungsgestaltung sind fiir sich
und in ihrem Zusammenhang mit der stadtebaulichen Um-
gebung so zu gestalten, dass eine besonders gute Gesamtwir-
kung erreicht wird.

Planpartner AG, Zlrich

27100/05/91208/Vorschr.
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Platzbereich, Wege

Grtiinbereich

Verkehrserschliessung
und Parkierung fir den
motorisierten Verkehr

C

Aussenraum

Art.13

1

Der im Plan bezeichnete Platzbereich ist attraktiv zu ge-
stalten und an geeigneten Stellen zu bepflanzen.

Die im Plan bezeichneten Fussgingerverbindungen sind
so zu gestalten, dass sie jederzeit (Ausnahme Passage gem.
Art. 16 Abs. 3) offentlich zugédnglich sind und eine ausrei-
chende Sicherheit fiir Fussganger gewahrleisten.

Im Bereich der siidlich des Perimeters liegenden Parzellen
669 und 8533 ist ein attraktiver und sicherer Spiel- und
Erholungsbereich vorzusehen.

Art.14

1

Der im Plan bezeichnete Griinbereich ist angemessen zu
bepflanzen. Eine gute Versickerung ist zu gewéahrleisten.

Horizontale Dachflachen, ausser bei besonderen Gebdu-
den, Dachraumen, kleineren Dachaufbauten etc. sind zu
begriinen, sofern sie nicht begehbar ausgestaltet werden.

D Verkehr

Art.15

1

Die Verkehrserschliessung erfolgt innerhalb dem im Plan

bezeichneten Zufahrtsbereich von der Wallisellenstrasse
her.

Die Parkierung ist unterirdisch anzuordnen und vom
Platzbereich her zuginglich zu machen. Bei den im Plan
bezeichneten Durchfahrtsbereichen ist ein Zusammen-
schluss mit den bestehenden Parkierungsanlagen zu ge-
wihrleisten. Die Durchfahrten miissen eine minimale
lichte Hohe von 2.3 m und eine minimale lichte Breite
von ca. 6.0 m aufweisen.

Die Zufahrt fiir 6ffentliche Dienste (Feuerwehr, Sanitat
etc.) ist oberirdisch zu gewéhrleisten.

Planpartner AG, Zrich

27100/05/91208/Vorschr.
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Fuss- und Velo-
verbindungen/
Passage

Empfindlichkeitsstufe

Leitungen

Energie

4 Im offentlichen Fussgingerbereich ist nur ein zeitlich be-
schrankter Anlieferungsverkehr moglich. Vorbehalten
bleiben verkehrspolizeiliche Einschrankungen.

5 Die Anlieferung fiir die Parzelle Nr. 14318 ist oberirdisch
zu gewahrleisten.

Art.16

1 Uber den Platzbereich ist eine 6ffentliche Verbindung fiir
Velofahrer von der Zirichstrasse zur Wallisellenstrasse
zu gewdhrleisten.

2 An geeigneten Stellen sind geniigend Veloabstellplitze
vorzusehen. Sie sind nach Mdglichkeit gedeckt auszuge-
stalten.

3 Im Erdgeschoss des Baubereiches 1 ist eine attraktive Pas-
sage als Fussgangerverbindung sicherzustellen. Sie muss
eine Breite von min. 12.0 m und eine lichte Hoéhe von
min. 3.5 m aufweisen und wéhrend den Ladenéffnungs-
zeiten offentlich zuganglich sein.

E Larmschutz

Art.17

Dem Gestaltungsplangebiet wird die Empfindlichkeitsstufe
III geméss Art. 43 LSV zugeordnet.

F  Ver- und Entsorgung

Art.18

Die Ver- und Entsorgung richtet sich nach dem Ubersichts-
plan Technische Erschliessung (vgl. Planungsbericht Beilage
1).

Art.19

Zusammen mit dem Baugesuch ist ein Energiekonzept ein-
zureichen, welches Aussagen zur sparsamen Energienuzung
und zur Minimierung der Schadstoffemissionen macht.

Planpartner AG, Ztirich

27100/05/91208/Vorschr.
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Abfallbewirtschaftung

Etappierung

Inkrafttreten

Art. 20

Fiir die getrennte Sammlung der im Perimeter anfallenden
Abfille sind geeignete Flachen auszuscheiden und die néti-
gen Einrichtungen zu installieren.

G

Realisierung

Art. 21

1

H

Vor der Erteilung der ersten Baubewilligung ist ein Au-
ssenraumkonzept iiber den ganzen Perimeter zu erstellen,
welches Aussagen iiber die Gestaltung und Bepflanzung
des Platzbereiches, des Griinbereiches und des Spiel- und
Erholungsbereiches (Parzellen Nrn. 669 und 8533) enthalt.

Ebenfalls vor Erteilung der ersten Baubewilligung muss
ein Parkierungs- sowie ein Entsorgungskonzept iiber den
ganzen Perimeter erstellt werden.

Ebenfalls vor Erteilung der ersten Baubewilligung ist ein
Entwisserungskonzept zu erstellen, in dem auch die Ver-
sickerung von unverschmutztem Dachwasser nachgewie-
sen wird. Sofern dies bei den einzelnen Bauten nicht mdog-
lich ist, ist die Versickerung im Griinbereich anzuordnen.

Die unter Absatz 1, 2 und 3 genannten Konzepte sind vor
Erteilung der ersten Baubewilligung rechtlich sicherzu-
stellen.

Schlussbestimmungen

Art. 22

Der Gestaltungsplan tritt am Tage nach der 6ffentlichen Be-
kanntmachung der Genehmigung durch die Baudirektion in
Kraft.

Planpartner AG, Zrich

27100/05/91208/Vorschr.



	Genehmigungsverfügung
	Plan
	Vorschriften

